
Modul 11 
Überwachung von
Flüssiggasanlagen.  



Go Safer
ist kompletter Service 
für Rechtssicherheit.

Go Safer ist eine Serviceleistung der Wien Energie 

Gasnetz und überprüft für Sie vor Ort die Betriebssi-

cherheit von Flüssiggasanlagen in mobilen Wohnein-

heiten. Diese Überprüfung wird nach den geltenden 

Richtlinien von Sachkundigen vorgenommen und mit 

Prüfbericht und Prüfplakette quittiert. Sollten Instand-

setzungsarbeiten zur Wiedererlangung des geforder-

ten sicheren Sollzustandes erforderlich sein, fi nden 

Sie in uns ebenfalls einen kompetenten Partner.

Der Betrieb von Flüssiggasanlagen in Caravans, Wohn-

mobilen oder Mobilheimen erfordert fachliche Über-

prüfung durch einen kompetenten und befugten Tech-

niker. Ob Erstprüfung oder periodische Kontrolle  

– Go Safer gibt Ihnen diese Sicherheit mit EU-weiter 

Gültigkeit. Gehen Sie auf Nummer sicher.

Endlich klare Regelungen

Befand sich Österreich noch vor kurzem in einer Grau-

zone, gibt es seit Ende 2006 durch EU-weite Richtlini-

en klare Verhältnisse. Diese regeln die Sicherheit des 

Betriebes von fl üssiggasbetriebenen Einrichtungen 

im mobilen Wohnbereich und sind ein bedeutender 

Sicherheitsfaktor für Camper und Bewohner.

Spezielle Prüfung durch Sachkundige

Die spezielle Überprüfung von Tank, Leitungen und 

Funktion von Flüssiggasgeräten im mobilen Wohnbe-

reich muss von Gassachkundigen durchgeführt wer-

den. Go Safer bietet als Dienstleistung der Wien Ener-

gie Gasnetz diesen Service von befugten Technikern.



Gesetzliche Grundlagen 

Grundlage ist  die Flüssiggas-Verordnung vom 

10. Dezember 2002. Für den Bereich „Flüssiggasanla-

gen in Fahrzeugen“ gilt die neue ÖVGW Richtlinie 

G107. Die ÖVGW Richtlinie G2 ist für Mobilheime, die 

keine Herstellerbescheinigung nach ÖNORMEN 1949 

haben anzuwenden. ÖNORM EN 1949 ist die Einbau-

vorschrift für den Errichter von Gasanlagen in Fahr-

zeugen, die für Wohnzwecke genutzt werden. 

Vorsicht bei Gebrauchten

Zulassung in Österreich erfordert von allen Fahrzeu-

gen – also auch von importierten Gebrauchtwagen 

bei der Erstzulassung eine EN 1949 Gasanlagenbestä-

tigung. Falls keine solche Bestätigung durch den Her-

steller vorliegt, muss beim Typisieren eine Erstabnah-

me durch einen Gassachkundigen nach G607/G107 

vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen vor Baujahr 

2002 für die kein Erstprüfbefund über die Flüssiggas-

anlage existiert, wird von uns ein Prüfbuch auf der 

Grundlage der ÖVGW G107 ausgestellt. 

Sicherer Wohnen in Caravans 

Caravanhändler und der Automobil- und Camping-

clubs initiierten die ÖVGW Richtlinie G107. Ziel war es, 

mehr Sicherheit bei Caravans zu gewährleisten. Sie 

wurde gemeinsam mit Experten der österreichischen 

Flüssiggaswirtschaft, Vertretern von Landesregierun-

gen und Ministerien sowie Interessensvertretungen 

und Fachorganisationen nach den neuesten Erkennt-

nissen der Installations- und Gasgerätetechnik er-

stellt. Thema ist der sachgemäße Einbau und bestim-

mungsgemäße Betrieb von Flüssiggasanlagen in 

Caravans, Motorcaravans oder Mobilheimen mit ei-



Go Safer
ist mobiles Wohnen 
mit Sicherheit.

nem maximalen Betriebsdruck (MOP) ≤ 50 mbar. 

Ebenso ist der regelmäßige Umgang für die Überprü-

fung und Wartung der Flüssiggasanlage für einen si-

cheren Betrieb beschrieben. 

Für wen gilt die Richtlinie?

Die ÖVGW Richtlinie G107 gilt für alle mit Brenngasen 

der 3. Gasfamilie nach ÖNORM EN 437 versorgten 

Gasverbrauchsanlagen in bewohnbaren Freizeitfahr-

zeugen, Motorcaravans und Caravans. Sie gilt auch 

für Mobilheime mit Herstellerbescheinigung nach EN 

1949 (Folgeüberprüfung nach 2 Jahren). Für Mobilhei-

me, die keine Herstellerbescheinigung nach EN 1949 

haben, ist die ÖVGW Richtlinie G2 anzuwenden. Sie 

brauchen eine Erstprüfung für die Typisierung.

Die ÖVGW-Plakette

Die Überprüfung erfolgt nach der Vorschrift DVGW - G 

607/ÖVGW - G107 und wird in eine Gasanlagenbestä-

tigung eingetragen, die man im Fahrzeug mitführen 

und Kontrollorganen auf Verlangen vorweisen muss. 

Sie erfolgt seitens Go Safer durch entsprechend ge-

schulte und berechtigte Sachkundige. Der Prüfer 

übergibt eine ÖVGW Plakette mit Jahreszahl. Diese 

muss an gut sichtbarer Stelle aufgeklebt werden.



Was wird gemacht?

Go Safer erledigt für Sie folgende Aufgaben:

■    Erstprüfung – ordnungsgemäßer Zustand der 

Flüssiggasanlage einschließlich der Eignung und 

Funktion der Ausrüstung sowie der Aufstellung 

nach ÖNORMEN 1949

■    Wiederkehrende Prüfung – mindestens alle 2 Jah-

re (sofern nicht anders lautende gesetzliche Be-

stimmungen und bescheidgemäße Anordnungen 

vorliegen), betrifft unter anderem Rohrleitungen, 

Gasgeräte, Gastank

■    Prüfung nach Änderungen (auch in Altanlagen)

gemäß ÖNORM EN 1949

■    Dichtheitsprüfung Rohrleitungen vom Anschluss 

an die Druckregeleinrichtung bis zu den geschlos-

senen Einstellgliedern der Geräte

■   Dokumentation (Prüfbericht)

■    Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an der 

Anlage und angeschlossenen Geräten

Go Safer
ist Sicherheit vom 
kompetenten Techniker.



WIEN ENERGIE Gasnetz, ein Unternehmen der WIEN ENERGIE.
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Wir beraten Sie gerne

Servicetelefon: 40128-6666

gosafer@wienenergie-gasnetz.at

Go Safer Service System

WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 

Erdbergstraße 236

1110 Wien


